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Zusammenfassung 
 
Gewerkschaften werden oft von Liberalen und Libertären kritisiert. Dabei sind sie Ausdruck 

grundlegender Freiheitsrechte, insbesondere der Vereinigungsfreiheit. Auch das Streikrecht 

ist innerhalb gewisser Grenzen ein legitimes Freiheitsrecht. Eine freie Gesellschaft ist mehr 

als Marktwirtschaft und diese geht über Kapitalismus im Sinne der Herrschaft des Kapitals 

bzw. kapitalgeleiteter Unternehmen hinaus. 
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Free Labour Unions 

 

Abstract 

Labour unions are often criticised by liberals and libertarian. However, they embody 

fundamental liberties, especially the freedom of association. The right to strike is also a 

legitimate freedom without certain boundaries. A free society is more than a market economy, 

which exceeds capitalism in terms of the rule of capital or by capital controlled companies.  
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Freie Gewerkschaften 

1. Einleitung 

Liberale wie Libertäre schimpfen gerne auf Gewerkschaften. Es wird ihnen von diesen ja 

auch leicht gemacht, ist die Abneigung doch eine gegenseitige, sind Gewerkschaften nicht 

gerade für marktwirtschaftliche, individualistische und freiheitsliebende Positionen bekannt. 

In diesem Beitrag soll jedoch aufgezeigt werden, dass Gewerkschaften nicht per se mit der 

individuellen Freiheit in Konflikt geraten, sondern ganz im Gegenteil eine Verwirklichung 

wesentlicher Freiheitsrechte darstellen können. Dass die real in diesem Land existierenden 

Gewerkschaften sich in den bestehenden, zum Gutteil illiberalen Verhältnissen eingerichtet 

haben und diese mit einrichten, spricht nicht gegen die grundsätzliche Bedeutung der Koali-

tionsfreiheit, ebenso wie die staatstragende, subventionsempfangende Rolle vieler Firmen und 

Verbände kein Argument gegen freies Unternehmertum und die freiwillige Vereinigung von 

Arbeitgebern ist. 

Im Folgenden wird gezeigt, wie sich Gewerkschaften aus individuellen Freiheitsrechten 

herleiten lassen. Danach wird ihr mit der Freiheit verträglicher Umfang bestimmt, insbeson-

dere wann Streiks legitim erscheinen und unter welchen Umständen nicht. Schließlich wird 

für ein pluralistisches Freiheitsverständnis und gegen die Verwendung des Kampfbegriffes 

Kapitalismus plädiert.  

2. Vereinigungsfreiheit 

Konstitutiv für jede Freiheitsauffassung sind die Vertrags- und Vereinigungsfreiheit. Wenn 

jeder über seine Arbeitskraft freie Verfügungsgewalt besitzt, dann darf man diese sicher ver-

mieten (ob man sie auch verkaufen darf oder ob es sich es sich um ein unveräußerliches Recht 

handelt, ist hingegen weniger klar). Wer dies tut, wird dadurch zum Arbeitnehmer, der Mieter 

ist dann sein Arbeitgeber. Doch wer zwingt mich, meine Arbeitskraft allein und getrennt von 

allen anderen anzubieten? Jeder (potentielle) Arbeitnehmer kann sich mit anderen zusammen-

schließen, damit sie ihre Arbeitskraft gemeinsam vermarkten. Damit ist bereits die Grundform 

einer Gewerkschaft entstanden.    

 

                                                 
 Dieser Kurzbeitrag wurde bereits 2003 für die Zeitschrift eigentümlich frei geschrieben, kam jedoch wegen 
politischer Differenzen dort nicht zum Abdruck. 
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Warum sollten sich Individuen freiwillig in einer Gewerkschaft zusammenschließen? Sie 

haben einen Anreiz dazu, wenn sich dadurch der zu erwartende Nutzen jedes Einzelnen 

erhöht. Dies ist zu erwarten, weil ihre Verhandlungsmacht gegenüber den (potentiellen) 

Arbeitgebern steigt, zumindest wenn sich hinreichend viele der Gewerkschaft anschließen. 

Jeder einzelne Beschäftigte ist ersetzbar, die Summe der Beschäftigten ist es nicht oder nur zu 

sehr hohen Kosten. Ein funktionierendes Kartell kann höhere Preise bzw. in diesem Fall 

Löhne nehmen (sei es durch Angebotsverknappung oder direkte Verhandlungserfolge) oder 

auch die sonstigen Vertragsbedingungen verbessern, gegebenenfalls die Einhaltung bestehen-

der Verträge überhaupt erst durchsetzen. 

Kartelle sind in der Regel mit Nachteilen für die andere Marktseite verbunden. Die Gewerk-

schaften können z. B. höhere Löhne fordern, als ihre einzelnen Mitglieder es je für sich täten, 

so dass die Arbeitgeber mit höheren Lohnkosten konfrontiert sind. Zumindest aus libertärer 

Sicht gibt es allerdings keine Rechtfertigung für ein Kartellverbot, solange nicht in die 

Eigentumsrechte Dritter eingegriffen wird. Ein Recht auf ideale Marktbedingungen und 

fehlende Organisation anderer gibt es dabei nicht. Auch nach liberalen Wettbewerbsgesichts-

punkten sind zumindest Firmengewerkschaften unbedenklich, die maximal die Beschäftigten 

einer Firma umfassen, so dass dann die Verhandlungspartner von der gleichen Größenord-

nung sind. Ist die Firma ansonsten perfekter Konkurrenz ausgesetzt, kann solch eine Gewerk-

schaft nicht mehr als den Marktlohn durchsetzen, während z. B. Monopolgewinne mit den 

Beschäftigten geteilt werden müssen. 

Von Gewerkschaften sind nicht nur ihre Mitglieder und die Arbeitgeber betroffen, sondern 

auch Arbeitnehmer, die nicht Mitglieder sind. Doch hier ist ebenfalls kein unerlaubter Eingriff 

in deren Rechte zu erkennen. Ich habe keinen Anspruch auf bestimmte Verhaltensweisen 

meiner Mitbewerber auf dem Arbeitsmarkt, selbst wenn ich davon (indirekt) betroffen bin. 

Der Gewerkschaftseinfluss auf Nichtmitglieder kann positiv sein, z. B. wenn sie ebenfalls 

erhöhte Löhne bekommen oder ihre Arbeitskraft angesichts eines Lohngefälles stärker nach-

gefragt wird. Letzteres ist zumindest in Deutschland jedoch selten, da die Firmen fast immer 

auch den Nichtgewerkschaftlern die mit den Gewerkschaften ausgehandelten Tarife freiwillig 

gewähren, um sie nicht in die Arme der Gewerkschaften zu treiben. Der Gewerkschaftsein-

fluss kann natürlich auch negativ sein, etwa wenn jemand angesichts der erhöhten, nicht mehr 

markträumenden Löhne arbeitslos wird oder bleibt. Doch es gibt kein Recht auf Arbeit, weder 

gegenüber den Unternehmen noch gegenüber den Gewerkschaften.  
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3. Streikrecht 

Gewerkschaften dürfen in einer freien Gesellschaft genau das, was ihre einzelnen Mitglieder 

je für sich auch dürfen, nur dass es gemeinsam und koordiniert getan wird. So wie jede ein-

zelne Person einen angebotenen Lohn oder die Arbeitsbedingungen als inakzeptabel zurück-

weisen darf, kann die Ablehnung auch gemeinsam bzw. gewerkschaftlich erfolgen. Dies gilt 

vor dem Abschluss neuer Arbeitsverträge, aber auch bei Verhandlungen über eine Vertrags-

verlängerung. Zwischenzeitlich kann für Einzelne wie für Gewerkschaften Friedenspflicht 

bestehen, falls man dies vertraglich so vereinbart hat. Doch diese Zwischenzeiten können 

nicht beliebig bzw. unendlich lang sein (jedenfalls wenn Sklaverei als inakzeptabel gilt). Also 

zumindest gelegentlich werden die Arbeitnehmer, individuell oder wirkungsvoller gewerk-

schaftlich organisiert, höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen verlangen können und 

andernfalls mit dem Niederlegen ihrer Arbeit drohen dürfen. Dies ist eine Form von Streik-

recht, die sich unmittelbar aus den individuellen Freiheitsrechten ergibt. 

Wie weit geht dieses Streikrecht? Ich selbst darf nicht zum Arbeiten gezwungen werden, doch 

darf ich andere von der Arbeit abhalten? Ohne irgendwelche sonstigen Abmachungen ist das 

offensichtlich ein illiberaler Eingriff in die Rechte anderer. Gerade das spricht für einen 

Zusammenschluss der Beschäftigten in einer Gewerkschaft, wodurch sie sich gegenseitig 

verpflichten, nicht als Streikbrecher tätig zu werden. Einen so Verpflichteten dürfen seine 

„Genossen“ von der Arbeit abhalten, unbeteiligte Dritte nicht. Letztere an der Arbeit (in einer 

bestimmten Firma) hindern und den Betrieb besetzen dürfen Gewerkschaften nur, wenn sie 

das zuvor mit dem Firmeneigentümer vereinbart haben. Dieser könnte sich auf ein solches 

erweitertes Streikrecht einlassen, um z. B. einen darauf gerichteten Streik (ohne diese Erwei-

terung) schnell zu beenden oder überhaupt qualifizierte Beschäftigte zu finden (wenn diese 

größtenteils gewerkschaftlich organisiert sind). 

Weitere Gewerkschaftsrechte verstehen sich wohl ohnehin von selbst, z. B. das Anlegen von 

Streikfonds oder die Unterstützung von Mitgliedern durch Rat und Tat (wieder bis hin zum 

Streik aller, wenn z. B. einer entlassen werden soll). Sowohl Flächen- wie auch Firmen-

tarifverträge sind schließlich echte Verträge, die von den Beteiligten selbst oder deren dazu 

ermächtigten Vertretern freiwillig abgeschlossen wurden und dementsprechend einzuhalten 

sind. 
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4. Freiheit statt Kapitalismus 

In einer freien Gesellschaft sind die Individuen die Träger aller grundlegenden Rechte, doch 

sie müssen nicht stets vereinzelt handeln und wie Robinson leben. Die Individuen können 

zusammenarbeiten und sich in größeren Einheiten organisieren. Libertäre schätzen hier den 

Markt und Unternehmen. Es gibt jedoch noch viele andere Formen der Zusammenarbeit, z. B. 

Gewerkschaften (als eine Form von Max Stirners Verein?). Kapitalismus bedeutet Herrschaft 

des Kapitals, was Unfreiheit impliziert. In einer freien Gesellschaft können sich vielfältigste 

Organisationsformen herausbilden. Wenn dies zufällig einmal nur kapitalgeleitete Unterneh-

mungen sein sollten, wäre dies akzeptabel, aber vermutlich nicht von langer Dauer und 

keineswegs die entscheidende Größe. Entscheidend sind die individuellen Freiheitsrechte, 

deren Gebrauch und Folgen sich nicht vorhersagen lassen, aber wohl kaum gleichförmig sein 

werden. 

Freie Gewerkschaften sind nicht schlechter oder besser als z. B. freie Aktiengesellschaften. 

Ihr Aufbau und Erhalt erfordern jeweils Intelligenz, Kreativität und viel Arbeit. Gewerk-

schaftsfunktionäre können entsprechend als eine besondere Form von Unternehmern ange-

sehen werden. Es wären sogar gewinnorientierte Gewerkschaften denkbar, wobei die Erfah-

rung hinsichtlich gewerkschaftseigener Betriebe nicht gerade für ihre Wirtschaftlichkeit 

spricht. Dass es sich bei Gewerkschaften jedoch keinesfalls um reine Wohltätigkeitsvereine 

handelt, kann man z. B. an ihrem nicht gerade zimperlichen Umgang mit den eigenen 

Mitarbeitern oder auch den großen Erfolgen von hochbezahlten Fluglotsen und Fußball-

millionären im Tarifpoker erkennen. 

Eine libertäre Bewegung sollte die vielfältigen Aspekte des Lebens und der Freiheit nicht aus 

den Augen verlieren. Es gibt z. B. viel mehr Arbeitnehmer als Arbeitgeber. Freiheit ist nicht 

nur für Letztere da, Erstere sind in den liberalen Diskurs einzubeziehen. Gerade Freiheits-

freunde sollten Gewerkschaften gründen oder in die bestehenden gehen und dort werben für 

ihre Sache, nicht die Arbeitgeberinteressen, sondern ihre eigenen und die individuelle Frei-

heit. 
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